
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/11/11 1Ob185/65,
1Ob644/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1965

Norm

ABGB §775

ABGB §782

Rechtssatz

Ob eine Verkürzung im P4ichtteil gewollt wurde, ist nicht allein nach dem Wortlaut des Testamentes zu beurteilen.

Liegt ein Enterbungsgrund vor und war dieser für die Verkürzung kausal, ist sie rechtmäßig erfolgt.

Entscheidungstexte

1 Ob 185/65

Entscheidungstext OGH 11.11.1965 1 Ob 185/65

SZ 38/194

1 Ob 644/80

Entscheidungstext OGH 10.09.1980 1 Ob 644/80

Auch
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